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Unterscheidung zwischen Obrigkeit und Untertan; es sollte verhindert werden,
dass diese die Meinungsausserungen von Ratsherren «an andren orth anziich|[en]
vnd tadlen kénnind».™

In die gleiche Richtung zielte knapp hundertfiinfzig Jahre spater die Vermah-
nung der Freiweibel, die ein Firkaufsmandat der Obrigkeit nicht allein von
«Canzlen» verlesen liessen, sondern dieses gemeinsam berieten und kommentier-
ten. Die Gnadigen Herren befanden, dass sie «nicht dulden kénnen, dass dero
freyweibel wegen abanderung der oberkeitlichen ordnungen conventiculieren,
sondern ein jeder von ihnen fiir sich selbsten und ohne zusammenrathen bey
meinen gnadigen herren einkommen soll». Den Vennern wurde aufgetragen,
«thre untergebene freyweibel vor sich zu bescheiden und thnen hieritber meiner
gnidigen herren missfallen zu bezeiigen».”

Als drnttes Beispiel fur die wachsende Distanz zwischen Obrigkeit und
beamteten Untertanen ist die Regelung von 1747 zu nennen, in der gegeniiber
den Amtleuten, nicht aber gegentiber den Freiweibeln im amtlichen Verkehr das
Du abgeschafft wurde.”

[II. Versorgung und agrarische Tragfihigkeit *

I. Die Problemstellung

Die meisten europdischen Gesellschaften der frithen Neuzeit hatten auf einem
tiefen materiellen Niveau mit einem Nullwachstum der agrarischen Produktivitat
zu leben. Pro ausgesites Samenkorn konnten im Durchschnitt nur 3-5 Korner
geerntet werden; davon musste eines wiederum fur die nachste Aussaat beiseite-
gelegt werden.” Obrigkeiten schopften einen weiteren Teil des Produkts in Form
von Zinsen und Zehnten ab. Wurden wihrend lingerer Zeit mehr Kinder
geboren als Menschen starben, waren die Konsequenzen fur die betroffene
Gesellschaft einschneidend. Von da her war es zwingend, die Zahl der Menschen
durch Selbstregulation (preventive checks) dem jeweiligen Erndhrungsspielraum
anzupassen. Zu diesen sozialen und biologischen Kontrollmechanismen der
Fruchtbarkeit gehoren Verdnderungen des Heiratsalters und des Ledigenanteils
sowle Formen der Geburtenkontrolle unter Einschluss der Abtreibung und der
Kindstotung.™ Fiir die Schweiz kommt Markus Mattmiiller zur Feststellung, dass
das Wachstumsmuster lokaler und regionaler Bevolkerungen zwischen 1500 und
1700 an einen oberen Grenzbereich, eine Art von Plafond, gebunden blieb, dessen
Uberschreitung die gesteigerte Sterblichkeit und Abwanderung sowie verminder-
te Fruchtbarkeit und Heiratshaufigkeit bewirkte."
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Fir die Interpretation dieser Erscheinung bieten sich zwei Erklarungsmodelle
an: cin erster, «nalthusianischer Ansatz» geht imphzit davon aus, dass Gesellschaften
in dieser Situation thren Nahrungsspielraum bis zu jenem von Malthus erstmals
definierten theoretischen Grenzbereich ausgeschopft hatten, wo die Ralorienration
pro hopf unter das Niveau der Unterernidhrung sinkt. Als Indiz fur das Erreichen
des Plafonds gilt neben dem langfristigen Nullwachstum der Bevoélkerung das
Auftreten des demographischen Signals der Hungerkrise, wie es von Labrousse
und Abel herausgeschilt worden ist: Kurzfristig scharfer Riickgang der Empfang-
nisse im Gefolge witterungsbedingter Ertragseinbriiche, oft in Verbindung mit
massiver Ubersterblichkeit.”" Die Verfechter dieses Ansatzes nehmen ausserdem
im Anschluss an die Theorie von Ester Boserup an, dass «Bevolkerungsdruck»
Anstosse zur Intensivierung der Landwirtschaft vermittelt."

Ein zweiter, «wozialer Ansatz» geht davon aus, dass der beobachtete Plafond
infolge des schichtspezifisch ungleichen Zugangs zu den Ressourcen unterhalb der
Schwelle der wirtschaftlichen Tragfiahigkeit lag™| setzt doch dieses Konzept eine
egalitare Verteilung voraus. In Krisenlagen seien allein die Unterschichten in die
malthusianische Falle geraten. Dies habe dem sozial und okonomisch machugeren
Teil der Gesellschaft das Uberleben und die nachfolgende Reproduktion
ermoglicht, wie dies etwa fiir die Hungersnot von 1943 in Bengalen belegt ist.”*
Das Problem der Tragfihigkeit sei somit schichtspezifisch anzugehen und diirfe
sich nicht in der Aufstellung mittlerer Produktions- und Konsumverhaltnisse
erschopfen.” Demographisch dussert sich die sozial bedingte oder reale Tragfa-
higkeit in der bekannten «Ungleichheit vor dem Tode»”, wobei quantitative und
qualitative Untererndhrung nur ein Element im Syndrom der Armut darstellt.

Angesichts der grundsatzlichen Bedeutung, welche dem Zusammenspiel
zwischen Bevolkerung, Ernahrung und Landwirtschaft zukommt, 1st es erstaun-
lich, dass das zentrale Konzept des Plafonds oder der Tragfihigkeit bisher fiir
vorindustrielle Gesellschaften kaum empirisch abgestiitzt worden ist.*” Dies soll im
folgenden fur das Landgericht Sternenberg und die Kirchgemeinde Bolligen
versucht werden. Dazu wird der vielschichtige, heute immer stiarker 6kologisch
aufgeladene Begnft der Tragfihigkeit®™ auf das Problem der ausreichenden
Versorgung mit Nahrungsmitteln eingegrenzt.

Die Abschatzung der wirtschaftlichen Tragfahigkeit verlangt, dass die Agrar-
produkton eines Gebiets mit den physiologischen Bedurfnissen seiner Bevolke-
rung verglichen wird. Produktionsseitig ist dabei auszugehen von der Netto-Ernte
an Getreide, das heisst abzuglich des Aufwandes fur die Aussaat, fur Abgaben und
fir Futter. Ausserdem ist der Beitrag weiterer Nahrungsquellen — von Milchpro-
dukten und von Obst — in Rechnung zu stellen. Konsumseitig st die Gesamtpro-
duktion an Kalorien nicht bloss durch die Anzahl der Kopfe zu dividieren,
sondern der Bedarf'ist nach Alter und Geschlecht zu gewichten. Zur Abschitzung
der «sozialen» Tragfahigkeit mussen Indikatoren der Besitzverteilung herangezo-
gen werden.
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Tabelle 2: «Persohnen- und Gewdchs-Leisten vom ganzen Landgericht Sternenberg» (1757), erginzt dy

Kilchon Anzahl Anzahl Personen, Personen, Getreid

[Kirchgemeinde] Haushal- Perso- die Getreide die Getreide vorhanden
tungen nen versetzen kaufen

[verkaufen] [miissen] miit mis
Konitz 413 1 987 1 094 893 10 888 10
Biimplitz 148 836 301 535 2 464 -
Oberbalm 136 628 370 258 2 266 6
Frauenkappelen
und Miihleberg 103 500 290 210 2 624 ~
im Stiftamt
Miihliberg
Giimmenen 1/3!
Laupen 1/3 236 1127 683 444 5 498 2
Bibern 1/4
Neuen Egg 161 771 347 424 3222 I
Total 1197 5 849 3 085 2 764 26 964 ~
Bolligen Quelle 300 1 639 827 812 6 387 5
berechnet 298 1 668 858 816 6 849 3

' Diese beiden Gerichte gehorten laut Regionenbuch zum Landgericht Zollikofen
2 Abziige: Bodenzins, Fiihrstatt Recht, Primitz

2. Die Quelle: Entstehung und Kritik

Wie andere europiische Staaten® griff Bern vom spiten 16. Jahrhundert an bei
Engpissen in der Versorgung zugunsten der Konsumenten in das Spiel der
Marktkrifte ein. Zu den gidngigen Massnahmen gehorten Ausfuhrverbote, die
Organisation und Vorfinanzierung von Importen und der Verkauf obrigkeitlicher
Getreidevorrite.”” Vom frithen 18. Jahrhundert an wurden zudem durch die
Errichtung von Kornmagazinen und -hiausern die Lagerkapazititen ausgebaut.
Um die zu importierenden Mengen abschitzen zu konnen, wurde gelegentlich der
Fehlbedarf ermittelt, indem im Rahmen einer Versorgungszihlung der Umfang
der privaten Vorratshaltung erhoben und mit der Anzahl der Esser verglichen
wurde. Eine solche Versorgungsenquéte wurde 1571 fiir den stadtischen Bereich,
im Zuge der Territorialisierung der Verwaltung in den 1690er Jahren, 1709 und
1757 fur den gesamten Kanton angeordnet.”' Im Gefolge der Krise von 1770 und
1771 wurde gestiitzt auf die Ertrage der obrigkeitlichen und partikularen Zehnten
sowie des zehntfreien Landes erstmals ein Versuch zur Schitzung der gesamten
Getreideproduktion unternommen.’

Aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert haben sich keine Ergebnisse erhalten.
Fir 1709 finden sich Daten emmentalischer Gemeinden im Chronikon des
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e Angaben von Bolligen

Getreid so Angesiytes Abziige? Abzug Ertragenheit
zu verkaufen Erdreich Sdaysamen nach allen
Jucharten Abziigen

miit mas [zu 38,7 a] miit mis miit mas miit mas

2 045 - 2090 497 - 2 090 = 8 301 10
345 6 509 209 3 509 = 1745 9
227 - 677 90 6 677 = 1499 -
167 = 644 156 9 644 - 1823 3
290 - 1 039 258 11 1 039 - 4173 3
383 10 934 143 ) 934 2 2 144 7

3458 4 5893 1 383 2 5 893 2 19687 8
510 1 376 489 2 1925 3973 3
510 1 472 490 2 077 4 282

Standort: Kirchgemeindearchiv Neuenegg (Archivschachtel No. 24 /1/14)

Dekans Gruner”. Im folgenden soll naher auf die Enquéte von 1757 eingegangen
werden.

Gemessen an den obrigkeitlichen Zehntertragen lag die Ernte des Jahres 1757
landesweit um etwa 10% unter dem langjihrigen Durchschnitt.” Im August
wurde ein Ausfuhrverbot fiir Korn erlassen.”” Der Deutschseckelmeister beauf-
tragte Kaufleute und Héandler mit dem Ankauf von Getreide in Schwaben und
stellte entsprechende Kredite zur Verfiigung’®; im folgenden Erntejahr stieg der
Preis des Dinkels auf dem Markt um einen Drittel hoher als in den beiden
vorangehenden Jahren.”” Demographisch trat der Versorgungsengpass nur in
Form eines missigen Riickgangs der Taufen und eines geringfiigigen Ansteigens
der Sterbefille in Erscheinung.”®

Am 13. September erging ein Befehl an alle deutschen und welschen Amtleute,
Freiweibel und Ammainner (in den vier Kirchspielen), die Zahl der Konsumenten,
die Ergiebigkeit der Ernte, den Umfang der Vorrite, den Bedarf an Getreide in
threm Zustandigkeitsbereich zu erheben. Die Anordnung einer Speichervisitation
ging iiber die in solchen Situationen iiblichen Massnahmen — die Proklamation
von Mandaten gegen den «Firkauf», die Umgehung des Marktzwangs durch
direkten Verkauf an Handler bei den Speichern” — weit hinaus. Von der
beschriankten Tragweite der Krise ldsst sich dieser nach heutigem Empfinden
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tiefgreifende Eingriff der Obrigkeit in die Privatsphare nicht erklaren. Beigefligt
waren erstmals gedruckte Tabellen, die als Vorlage zur Verfertigung weiterer
Exemplare zuhanden der Unteramtleute dienen sollten.*” Darin dussert sich ein
neuartiges, dem Einfluss aufklarerischen Gedankengutes entspringendes Be-
dirfnis nach Systematik, das auf die Sammlung einheitlicher, vergleichbarer und
damit fir die Entscheidfindung verwendbarer Daten dringt.

Die Erhebung sollte, wie ein Schreiben an den Landvogt von Morges erhellt,
zumindest in dieser Landvogter nicht aufgrund einer Volkszidhlung und einer
Visitation der Speicher, sondern moglichst unauffillig anhand vorliegender
Unterlagen wie der Taufrédel und der Zehnt-Etats durchgefihrt werden.
Anscheinend befiirchtete man, zumindest in der Waadt, Widerstinde von
hablichen Bauern gegen eine Offenlegung ihrer wirtschaftlichen Verhiltnisse.
Allein sich zdhlen zu lassen, galt bereits als ein Akt der Unterwerfung wie die
Huldigung und der Untertaneneid. Be1 einer Speichervisitation trat der Verdacht
hinzu, sie konnte als Basis fur neue Auflagen verwendet werden.”

Eine datierte Urliste der Speichervisitation von 1757 ist im Kirchgemeindear-
chiv von Bolligen entdeckt worden. Aufgelistet sind die Namen der Haushaltsvor-
stande (wobei die Hintersassen besonders gekennzeichnet sind), ferner die Zahl
der Angehorigen (sie i1st bekanntiich nicht mit der Familiengrosse zu verwech-
seln®?), der Umfang des Getreidevorrats, des verkauflichen Anteils, der bestellten
Ackerflache sowie der Brutto-Ertrage und der Abzuge fir Saatgut und Abgaben.*
Dieselben Angaben finden sich als Summen von Kirchgemeinden in einem
undatierten «Persohnen und Gewichs Leisten vom gantzen Landgericht Sternen-
berg»® (vgl. Tab. 2). Daten sind ausserdem fir das Amt Bipp sowie fiir die
Kirchgemeinden Oberdiessbach, Huttwil und Ferenbalm erhalten.®

In bezug auf die leitende Fragestellung erganzen sich der «Gewachs-Leisten»
von Sternenberg und die Haushalthste von Bolligen: Jener erlaubt es, die
wirtschaftliche Tragfiahigkeit auf der Ebene der Kirchgemeinde zu schatzen; mit
dieser lassen sich die Zusammenhange zwischen Vorrat, Landbesitz und
Haushaltgrosse auf der Ebene des Haushalts untersuchen. Allerdings, dies muss
einschrankend festgehalten werden, lasst sich aus der Bevolkerungsentwicklung
dieses Gebiets nicht der Schluss ziehen, dass der Plafond in der Mitte des 18.
Jahrhunderts erreicht war: Die Zahlungen der «Feuerstatten» von 1653 und 1764
deuten auf ein missiges Wachstum hin.*

Zunichst sind einige quellenkritische Anmerkungen erforderlich: Die Bevolke-
rungs- und Haushaltsdaten diirften der Wirklichkeit recht nahe kommen, bieten
doch Versorgungszahlungen gegeniiber fiskalisch oder militarisch motivierten
Erhebungen den Vorteil, dass die befragten Haushaltsvorsteher in ithrem eigenen
Interesse alle Esser, auch Kleinkinder, Dienstboten und Umganger, erwihnt
haben diirften.”” Im Zeitpunkt der Speichervisitation zihlte das Landgericht
Sternenberg 5849 Einwohner, was knapp 3% der Kantonsbevolkerung (in den
heutigen Grenzen) entsprach.®® Wie die Uberpriifung der Liste von Bolligen
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ergeben hat, sind erhebliche Additionsfehler nicht auszuschliessen. Bei den
Vorriten konnten die Angaben, falls die Speicher und Vorratskammern durch die
Vorgesetzten der Gemeinde inspiziert wurden, nur begrenzt nach unten korrigiert
werden. Fur Bolligen kann mit statisischen Methoden gezeigt werden, dass
zwischen dem Umfang der Aussatzfliche und der Grosse des deklarierten Vorrats
enge Beziehungen bestehen.” Dies spricht fiir recht wirklichkeitsnahe Angaben
der Haushaltsvorstinde. Beim Bedarf fir die Aussaat, der von Aussenstechenden
in Unkenntnis der Anbauflichen kaum abzuschatzen war, liegen die Angaben im
Landgericht Sternenberg etwas unter jenen, die bei der Enquéte von 1847
deklariert wurden.” Deutlich hoher sind sie fur Bolligen, was den Verdacht weckt,
dass die dortigen Hausvater dadurch den konsum- und beschlagnahmungsfahigen
Teil des Vorrats geringer erscheinen lassen wollten.”

Der Erhebung liegt in Sternenberg die kirchliche, nicht die niedergerichtliche
Einteilung des Landgerichts zugrunde. Das Kirchspiel Mihleberg, von welchem
cin kleinerer Teil im Stiftamt, der grossere Teil in der Vogter Laupen lag, 1st
deshalb doppelt aufgefithrt. Auferund der Haushaltslisten war "es den Pfarrern
(oder dem Freiweibel) offenbar moglich, eine genaue Zuordnung vorzunehmen.
Die westlich der Saane gelegenen Gerichte (Klein-)Giimmenen und Biberen
wurden, abweichend vom Regionenbuch, zu Sternenberg gerechnet.”

Neben der territorialen Abgrenzung des Landgerichts waren offenbar auch die
Kompetenzbereiche der verschiedenen Funktionstrager unscharf ausdifferenziert:
Die Erhebung gehort eindeutig in den Kompetenzbereich der «Oberen Polizei».
Anlaufstelle der Kornkammer wire laut Regionenbuch fiir Kéniz und Laupen der
Landvogt, fir das Stiftamt der Stiftsschaftner, nicht aber der Freiweibel gewesen
(vgl. Tab. 1).

Die in den Urbarien damals tiblicherweise angegebene Jucharte war mit 38,7
Aren etwas grosser als die Berner «Normal»-Juchart (von 34,3 Aren), weshalb mit
diesem Wert gerechnet wird.” Die verschiedenen Getreidearten sind in der
Quelle zusammengefasst. Dies vielleicht, weil eine artenspezifische Aufschliisse-
lung vom Ziel der Erhebung her nicht sinnvoll schien und wohl kaum maglich
war.” Da jedoch zwischen dem Hektolitergewicht der wichtigsten Getreidearten
erhebliche Unterschiede bestehen®, musste ithr Verhaltnis geschitzt werden, um
auf Doppelzentner umrechnen zu konnen. Dabei wurde auf jenes von 1847
abgestellt”, weil bei der starken Abhingigkeit von Hohenlage, Boden und Klima
vor dem Beginn des Eisenbahnzeitalters mit einer langerfristigen Stabilitat des
Anbauspektrums gerechnet werden kann.”” Zur Berechnung der Flichenertrige
war der Zehnte, welcher in diesem Gebiet durchwegs den zehnten Teil
ausmachte”™, zum vorhandenen Getreidevorrat hinzuzuzihlen. Diese gewichtig-
ste Grundlast war nach der Art einer «Quellensteuer» bereits auf dem Felde
cingesammelt worden Die berechneten Flachenertrige und Ertragsfaktoren™
liegen innerhalb der aus der Literatur bekannten Bandbreite'” (vgl. Tab. 8).
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3. Die (land-)wirtschaftliche Tragfahigkeit
3.1 Die Netto-Produktion pro Kopf

Grafik 3 zeigt die Ertragsverhaltnisse in den sieben untersuchten Kirchgemein-
den, aufgegliedert nach Flachenertragen und Ertragsfaktoren. In Koniz, im
stadtnahen Bumpliz und in Mihleberg/Frauenkappelen liegen die letzteren
deutlich hoher als in den iibrigen drei Kirchgemeinden, wihrend bei den
Flichenertrigen Oberbalm und Neuenegg deutlich abfallen.

Grafik 3: Ertrag des Getreidebaus 1757, Landgericht Sternenberg, Kirchgemeinde Bolligen
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Basis: Tabelle 8

Diese lokalen Nuancen lassen sich teilweise aus den Pfarrberichten von 1764
herauslesen. Pfarrer Johann Anton Wyss findet lobende Worte fur die Landwirt-
schaft der Kirchgemeinde Koniz: «... wo in einem Bezirke Landes die Bauhduften
[Misthaufen] sich vermehren und vergrossern, wo auch die Zeenden immer ein
mehreres abwerfen, und wo endlich die Einwohner in einen stets blihenderen
Zustand ihrer Mittlen halber gesezet werden, so muss folglich ein solches Land
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mit Kentnis und Verstand gearbeitet werden.» In Biumpliz deutet die Zunahme
des Kuhbestands in dieselbe Richtung: «Ich habe mich offt verwundert», dussert
sich Pfarrer Samuel Suter, «wie gewille Haul3vitter, bey wenigem hard, ihr futter
also zu vermehren, und zu raht zu halten willen, dal3, wo ehemahl ein einziges
haubt kiimmerlich konte gewintert werden, sie jetz 2 haubt winteren kénnen».'”!

In Miuhleberg stellte Pfarrer Ludwig Marti ein Missverhiltnis von Acker- und
Wiesland fest. Der kostbare Mist werde auf eine zu grosse Flache verzettelt, rugte
er, obschon man dem Landmann klar zeigen konne, «dal} wenn er anstatt auf
sechs nur auf vier jucharten seinen dinger fiihren wurde, er auf den vier jucharten
so viel korn machen, als er auf den sechs jucharten gemacht hitte, darbey seines
viechs beller schonen und nach werth, wenn er ein solches wohl bediingtes Stuck
liegen lieBe, daBelbige hetiwen, mehr vieh einstellen, mehr tiinger machen und
folglich sein Gut nach und nach stircker verbeBeren konte...». Ahnlich aussert
sich Holzer mit Blick auf das Amt Laupen, das sich zu einem guten Teil mit dem
Landgericht Sternenberg deckt.'”” Die Dingerlicke, welche thren sichtbaren
Ausdruck in der Brache fand., wurzelte im Ungleichgewicht von Acker- und
Wiesland: die Produktivitit des Getreidebaus stagnierte, weil nicht reichlicher
gedungt werden konnte. Der Stallmist war knapp, weil auf den kleinen
Wieslandparzellen nicht gentigend Heu gewonnen werden konnte, um mehr Vieh
zu uberwintern. Es fehlte an Wiesland, weil die geringen Getreideertrage zu einer
maximalen Ausdehnung der Ackerflichen zwangen. Dieses 6kologisch bedingte
Nullwachstum der Produktvitit entsprang der geltenden Bodenordnung. Die
Nutzung jedes parzellierten Grundsticks war im Urbar, dem Vorlaufer des
heutigen Grundbuches, rechtlich festgeschrieben. Sie durfte nur mit Zustimmung
der davon betroffenen lokalen und obrigkeitlichen Korperschaften, der Dorfge-
meinschaft, der Zehntherrn und des Grundherrn, verandert werden.'” Der
Bericht von Pfarrer Wyss gibt Anlass zur Vermutung, dass die Bauern der
Kirchgemeinde Koniz in diesem Zeitraum gerade daran waren, den Engpass der
Diingerlucke zu uberwinden, wahrend Pfarrer Marti die Bauern in Miuhleberg
anscheinend noch ohne Erfolg von der 6konomischen Sprengkraft der Kausalket-
te zu iiberzeugen suchte, welche die Okonomische Gesellschaft in ihren Schriften
zur Hebung der Ertrage propagierte: Mehr Wiesen, mehr Heu, mehr Stallmist,
mehr Getreide. Noch ungiinstiger war die Situation in Frauenkappelen. Dort gab
es «weder Bach noch Brunnen», sondern nur «Soode» (Sodbrunnen), daher auch
«schier kein Mattland, hiemit fast alles troken vnd mager land, beschwihrlich zuo
Bauwen [dungen]. So muos folgen, dal3 das meiste ungebauwen [ungediingt]
bleibt.»'"* Das fiir die Getreideertrage ausschlaggebende Verhiltnis von «trocke-
nen Feldern» und «feuchten Wiesen» war naturraumlich determiniert, ebenso die
Existenz und Ausdehnung von Allmenden'” und Waildern. In keinem der beiden
Kirchspiele gab es versumpfte Niederungen, welche als Allmende hitten genutzt
werden konnen; in Muhleberg wurden die Tiere in die «bann freien» Wilder
getrieben, in Frauenkappelen war selbst diese Moglichkeit nicht gegeben.'™ Der
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verhaltnismassig hohe Ertragsfaktor dieser beiden Kirchspiele kontrastiert somit
auffillig mit den sehr ungiinstigen naturrdaumlichen Bedingungen und der
angeblich schlechten Diingung. Das Ertragspotential von Neuenegg wird von
Pfarrer Emanuel Spriungli als unterdurchschnittlich eingestuft. Die dortigen
Einwohner hitten «den Reichthum, welcher hier ziemlich zu hause 1st, mehr ihrer
Sparsamkeit als dem starken Abtrag ihrer Guter zu verdanken», schreibt er in
seinem Bericht.!"”” Bel der sehr weitlaufigen Kirchgemeinde Bolligen kann
zusdtzlich nach Vierteln differenziert werden: die Ertrige des Bolligen- und
Ittigenviertels entsprachen dem Durchschnitt der Kirchgemeinde, jene im
Ostermundigenviertel lagen mit 13,7 dz (Doppelzentner) ebenso hoch wie in Frau-
enkappelen und Miihleberg, wihrend im hoher gelegenen Ferenberg-Viertel nur
9,8 dz/ha eingeerntet wurden. Merkwurdig ist, dass das 1757 angebaute
Ackerland nur 45% jener Flichen umfasst, die 1774 in einem Anlageverzeichnis
ausgewiesen sind.'” Lag das tibrige Ackerland brach oder wurde ein Teil davon
nicht in die Erhebung eingeschlossen?

Grafik 4 veranschaulicht die Verwendung der Brutto- Ernte. Davon in Abzug zu
bringen ist zundchst der betrachtiche Anteil des Saatguts (17-27%), dann die

Grafik 4: Verwendung der Emte 1757, Landgericht Sternenberg, Rirchgemeinde Bolligen
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109 kam

Gefille: Zu den fixen Abgaben — Bodenzins, Feuerstattrecht und Primiz
als variable Grundlast der Zehnte. Die gesamte Belastung mit Abgaben kommt den
von J. J. Siegrist ermittelten Werten fur die aargaumsche Herrschaft Hallwyl
nahe.""" Im europiischen Vergleich war sie gering, rechnet man doch fiir das
Deutsche Reich mit Faustwerten von 22 bis 40%.""" Weil das bernische Patriziat
auf den Luxus eines stehenden Heeres verzichtete und den Verwaltungsapparat
auf emn Minimum beschrankte, brauchte es seine Schafe nicht zu schinden.

Nach Abzug des Saatguts und der Abgaben bleibt die Netto-Ernte (rund 60%),
tiber welche der Produzent nach freiem Ermessen verfiigen konnte. Vier Funftel
davon wurden von den Haushalten selbst verbraucht, teilweise als Futter,
grosstenteils aber fur die menschliche Ernahrung. Um den konsumfihigen Teil
der Ernte, die Ronsumernte zu bestimmen, sind von der Netto-Ernte deshalb das
verfutterte Getreide und die Verluste durch das Mahlen in Abzug zu bringen.
Letztere werden in der Regel in historischen Ernahrungsbilanzen nicht bertck-
sichtigt, machten aber mit einem Anteill von mindestens 12% Kleie (je nach
Ausmahlungsgrad auch mehr) einen erheblichen Anteil aus. Die Kleie wurde den
Schweinen verfiittert und kam somit dem menschlichen Konsum, wenn auch mit
crheblichen Abstrichen an Nahrwert, wieder in Form von Fleisch zugute. Der
Verbrauch an Hafer fir die Plerde ist aus der Viehstaustik von 1790 geschatzt
worden'"” (vgl. Tab. 3). Die Konsumernte machte in drei Kirchgemeinden (Koniz,
Miihleberg, Bolligen) knapp die Halfte der Bruttoernte, in den anderen noch
weniger aus.

Schwer fassbar bleibt die Verwendung des zum Verkauf vorgesehenen Anteils.
Wieviel davon gelangte auf regionale oder stadtische Markte? Wieviel wurde fur
die Abgeltung von Dienstleistungen an T'agelohner innerhalb der Kirchgemeinde
in natura verwendet? Aufgrund der Pro-Kopf-Produktion (Grafik 5) darf vermutet
werden, dass habliche Bauern aus Koniz, Muhleberg und Frauenkappelen mit
ihren Uberschiissen den stidtischen Markt befuhren, wogegen 1n den ibrigen
Gemeinden der Grossteil des Getreides von der lokalen Bevolkerung verzehrt
wurde. Verkdaufe von Getreide ausserhalb des stidtischen Kornmarktes waren
zwar nach der geltenden Marktordnung untersagt. Aber es 1st anzunehmen, dass
dennoch ein erheblicher Teil des Verkaufsvolumens mit der stllschweigenden
Duldung der Obrigkeit innerhalb des Dorfes die Hand wechselte, weil die
istitutionalisierte - Abschopfung der Agrarproduktion uber die Gefalle die
Versorgung der Stadt und ithrer Amtstrdager in einem noch niher zu besimmen-
den Ausmass sicherzustellen vermochte. Als Vermittler des dorflichen Kornaus-
tausches dienten am chesten die landlichen Muller, die damit und durch die
Tatsache, dass sie gleichzeitig zu den reichsten béduerlichen Landbesitzern
gehorten, eine erhebliche Machtstellung erlangten.'"”

Fur ein reiches Agrargebiet wie das Landgericht Sternenberg ist die Marktquo-
te mit einem Finftel gering. Die bernische Landwirtschaft war in erster Linie
Subsistenzokonomie; die Bedeutung des Getreidemarktes war bescheiden, ganz
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im Unterschied etwa zum stark heimindustriell gepragten Zurich, das in
weitgehender Abhingigkeit von siidschwiibischen Kornhindlern lebte.'"!

Als Mass der Bedarfsdeckung dient fiir vorindustrielle Bevolkerungen der
Jahresverbrauch an Getreide, ein Wert, der in der Literatur sehr stark differiert,
je nach Altersautbau und Arbeitsleistung der betreffenden Bevélkerung und dem
Anteil anderer Kalorientrager. Heute sind 200 kg so etwas wie eine allgemein
anerkannte Richtzahl geworden.'” Im Landgericht Sternenberg vermochte die
Konsumernte mit jahrlich 211 kg, oder taglich rund 2100 kcal pro Kopf, den
Bedarf der Bevolkerung selbst in einem mttelmassigen bis schlechten Jahr wie
1757 zu decken. Dies bestiatigt Holzer fiir das Amt Laupen, welches sich zu einem
guten Teil mit dem Landgericht Sternenberg deckte: «Eine schlechte erndt ist
hinlanglich, das ganze amt zu ernahren, eine mittelmassige bringt vorschuss in den
speicher, und von einer guten wird viel ausgefithrt.»''®

Tabelle 3:  Nettoernte, Aussaatflache und Konsumernte im Landgericht Sternenberg und in
Bolligen 1757 (geschatzte nultlere Pro-Kopf- Werte)

Kirch- Gruppe Gruppe Aussaat- beide Gruppen
gemeinde Verkaufer Kaufer flache Korn Futter Konsum
kg! kg ha kg kg? kg
Koniz 464 149 0,36 318 58 260
Biumplz 412 31 0,2 168 59 109
Oberbalm 313 Q.37 179 41 138
Frauenkappelen
Miuhleberg 361 264 0,4 318 62 256
Neuenegg 409 73 0,4 224 62 162
Sternenberg 399 140 0,35 269 58 211
Bolligen® 354 32 0,3 198 38 160

" Angenommener Eigenverbrauch aufgrund der Haushaltsangaben fir Bolligen 4 Mutt

(320 kg) pro Person
¢ Hafer fiir Pferde sowie Ausmahlverluste von 12% Kleie (als Schweinefutter verwendet)
* Aufgrund der berechneten Summen

Aus Tabelle 3 ldsst sich ersehen, dass in Kéniz, Frauenkappelen und Miihleberg
Uberschiisse erwirtschaftet wurden, wihrend Neuenegg und vermutlich Bolli-
gen''” den Bedarf ihrer Bevélkerung nur knapp deckten. Oberbalm und das
stadtnahe Bimpliz waren infolge ihres geringeren Pro-Kopf-Anteils an Ackerland
auf namhafte Zufuhren angewiesen.

Fiir die Erndhrung fielen neben dem Getreide je nach Jahreszeit, Ernteergebnis
und sozialer Schicht noch andere Nahrungsquellen, Erd-, Baum- und Garten-
friichte sowie Milchprodukte ins Gewicht. Im Amt Laupen, das sich territorial
weitgehend mit Sternenberg deckte, besassen die armsten Haushalte Ziegen, die
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itbrigen hielten eine bis zwei Kiihe. Milch und Butter hatte man genug.'"® Anhand
der Kuhzahlen in der an Sternenberg angrenzenden Kirchgemeinde Ferenbalm
liasst sich schatzen, dass pro Kopf der Bevolkerung taglich ungefahr 0,3 1 Milch
(200 keal) zur Verfiigung stand.'"” Schwieriger ist der Konsum an Kartoffeln und
Obst abzuschitzen. Die Obstertrage sind enormen Schwankungen von Jahr zu
Jahr unterworfen. Statistiken sind erst vom spiten 19. Jahrhundert an verfiigbar.
Damals wurde im Gebiet des ehemaligen Landgerichts Sternenberg pro Kopf' im
Durchschnitt jahrlich 305 kg Obst gepflickt, was 400 keal pro Tag entspricht.'*
Die Ertrige diirften in der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht wesentlich geringer
gewesen sein. «Es sind vielleicht im ganzen canton wenige bezirken, wo man einen
schoneren obstwachs hat als in diesen», schreibt Holzer. «Das diirre Obst ist der
starkste mundvorrat, den die landletit auf den winter sammeln; man hat nach dem
tod ectwelcher hausvater [...] ganze kisten, filler und droge voll desselben
gefunden.»'"' Die Anbauflachen und Ertrage der Kartoffeln sind fir 1847
bekannt. Wenn man fiir die Mitte des 18. Jahrhunderts einen Zehntel dieser
Flichen und zwei Drittel der Ertriage annimmt, fithrt dies auf 190 kcal pro Kopf
und Tag.'”” Dazu sind noch geringe Werte fiir Fleisch und Gartenfrichte zu
rechnen. Insgesamt miussen zum Getreide zusdatzliche Nahrungsquellen im
Gesamtwert von etwa 800 kcal hinzugerechnet werden. Dies bedeutet, dass
Neuenegg und Bolligen die Limite der Selbstversorgung von 2000 kcal pro Kopf
und Tag etwas tuberschritten haben dirften, wihrend Oberbalm und Bimpliz
dieses Niveau nicht erreichten.

In Oberbalm, das dem Gebiet der Feldgraswirtschaft'® zuzurechnen ist, trat
der Konsum von Getreide starker hinter jenen von Kartoffeln und Milchproduk-
ten zuriick." Dort war die Bevolkerungsdichte pro km? am hochsten.'” Wie aus
dem 1764 zusammen mit den Volkszihlungsdaten eingeforderten Pfarrbericht
hervorgeht, war ein betrachtlicher Teil der dortigen Bevolkerung als Heimarbei-
ter titig. Viele Arme konnten sich «nur ketimerlich [...] mit Wollenspinnen an
dem grossen rade» durchbringen.'”® In Bumpliz ging ebenfalls ein betrachtlicher
Teil der Bevolkerung einem heimindustriellen Erwerb nach. Pfarrer Samuel Suter
klagte, viele Leute gidben sich mit dem «Striimpfweben» und anderen Handwer-
ken ab und wiirden dadurch dem Landbau entzogen.'”’

Diese Ergebnisse fithren zu einer ersten Antwort auf die eingangs formulierte
Problemstellung:

Auf regionaler Ebene durfte die Landwirtschaft in Sternenberg pro Kopf der

Bevolkerung etwa 2900 kcal pro Tag erzeugt haben. Entsprechende Ergebnisse

liegen fiir die Amter Biiren und Konolfingen vor.” Ein Grossteil des

bernischen Mittellandes war somit schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts
verhaltnismassig weit entfernt vom wirtschaftlichen Plafond der Tragfahigkeit.

Auf lokaler Ebene treten Unterschiede zwischen heimindustriell aberformten

(Bumpliz und Oberbalm) und vorwiegend agrarisch geprigten Kirchgemein-

den (Koniz, Frauenkappelen, Muhleberg, Neuenegg, Bolligen) hervor.
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3.2 Due altersbereimigte Produktion pro Kopf

Bei den Schitzungen des Bedarfes fur die Selbstversorgung ist zusatzlich die
Altersstruktur der Bevolkerung zu berticksichtigen. Sauglinge und Kleinkinder
brauchen weniger Nahrung als Erwachsene; korperlich schwer Arbeitende
erheblich mehr als Menschen mit sitzender Lebensweise.'™ Dem Mehrbedarf der
aktiven Bevolkerung ist somit der Minderbedarf der Kleinkinder gegeniiberzustel-
len. Entscheidend ins Gewicht fallt ber der Altersbereinigung der Anteil der
Sauglinge und Kleinkinder. Je grosser er ist, desto mehr bleibt fiir die tibrigen
Gruppen von Konsumenten ubrig.

Der Altersaufbau der Bevolkerung wurde 1764 in der Volkszdhlung erhoben,
allerdings nur in drei auf die Informationsbediirfnisse der Verwaltung abgestimm-
ten Altersgruppen.'™ Dabei ist der Anteil der Sauglinge und Kleinkinder nicht
gesondert ausgewiesen. Greifbar st er — dank der Begeisterung des Pfarrers
Emanuel Spriingli fiir Zahlen, Tabellen und Statistiken einzig fur die
Kirchgemeinde Neuenegg (Grafik 5). Zusatzlich zu den Angaben in den Cahiers
hat Sprungli seinem Pfarrbericht eine umfangreiche nach «Dorfschaften, Woh-
nungen, Heymat, Alter, Geschlecht, Stand und Nahrung» gegliederte Zusam-
menstellung beigefiigt''; von welcher in Tabelle 9 im Anhang die Summenwerte
der Kirchgemeinde wiedergegeben sind.

Grafik 5: Altersaufbau 1764, Kirchgemeinde Neuenegg
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In Neuenegg war die Altersgruppe der bis 6jdhrigen nur wenig schwicher als
jene der 7- bis 15jahrigen. Da der Altersaufbau in den grossen Zigen mit jenem
der tibrigen Kirchgemeinden tibereinsummt ('Tab. 9 im Anhang), kann angenom-
men werden, dass die Angaben fiir Neuenegg der Tendenz nach auch fir die
iibrigen Gemeinden reprasentativ sind. Damit kann die Bereinigung nach Alter
und Geschlecht vorgenommen werden.

Fur die Kleinkinder wird ein Bedarf von 1600 kcal angenommen, fur die
Frauen tuber 16 ein solcher von 2200 keal. Fur die Manner uber 60 Jahren werden
ebenfalls 2200 kcal, fiir Schulkinder und Jugendliche 2600 kcal eingesetzt. Wird
der Bedarf dieser vier Gruppen vom gesamten Potential an Nahrungsmitteln
subtrahiert, bleibt fir die Minner von 16 bis 60 Jahren als funfte Gruppe nicht
weniger als 3850 kcal pro Tag iibrig, genug also, um selbst den Bedarf bei
Schwerarbeit abzudecken.' Das heisst: Von der Produktionskapazitiat her hitte
die Landwirtschaft sogar ein erhebliches Mchr an Bevolkerung erndhren konnen.

Grafik 6: Berufsstruktur 1764, Rirchgemeinde Neuenegg
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Die staustische Feinarbeit von Pfarrer Sprungli vermittelt uns auch einen
Enblick in die Berufsgliederung in Neuenegg (Grafik 6). Auffallend hoch ist die
Z.ahl der Dienstboten. Ublicherweise konnen wir im bernischen Kornland mit
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einem Anteil von rund 10% rechnen." Die in Neuenegg in Dienst stehenden tber
260 Knechte und Migde machten jedoch fast 30% der Gesamtbevolkerung aus,
was auch nach internationalen Massstaben als ausserordentlich gewertet werden
muss.** Anndhernd ein Drittel von ihnen stammte aus Gebieten ausserhalb der
Kirchgemeinde (Tab. 9). Das Dasein als Dienstbote war ein Durchgangsstadium
zwischen dem Schulschluss und der Heirat. Angehorigen der Unterschichten
wurden eine Heirat erst gestattet, wenn sie fur eine Familiengriindung gentigend
Geld zusammengespart hatten. Dienstboten stellten den Ausgleich zwischen dem
Bedarf und dem Angebot an Arbeitskriften sicher. Am grossten war der Bedarf
in jenen Betrieben, wo die eigenen Kinder zur Mithilfe noch zu jung waren.'”
Die tibergrosse Zahl der Dienstboten in Neuenegg deutet darauf hin, dass es in
Neuenegg um 1764 an Kindern und jungen Erwachsenen mangelte. Tatsachlich
durften sich die Geburten und Sterbefille zwischen 1740 und 1763 in etwa
ausgeglichen haben. Uberschiisse an Sterbefillen als Folge von Epidemien lassen
sich in den Jahren 1740, 1742, 17481751, 1756 und 1762 nachweisen. 1750
waren in Sternenberg fast 600 Menschen gestorben, viermal so viele wie in
«normalen» Jahren, die meisten von thnen an der Ruhr, die dort verhiltnismassig
mehr Opfer kostete als in anderen Gebieten des Kantons.' Diese Epidemien
diirften vor allem in der Altersgruppe der Siuglinge und Kleinkinder grosse
Liicken gerissen haben, welche einige Jahre spiater in Form einer Verknappung
von Arbeitskriften in Erscheinung traten.'”’

4. Die soziale Tragfahigkeit
4.1 Im Landgenicht Sternenberg

Gut die Halfte der Sternenberger gehorten Haushaltungen an, die ber einer
unterdurchschnittlichen Ernte wie 1757 iiber ausreichende Vorrite verfugten
oder Getreide zu verkaufen hatten. Die ubrigen waren in mehr oder weniger
hohem Masse auf den Markt angewiesen (Tab. 3). In diesen beiden Schichten wird
jene Dichotomie fassbar, die, wie wir durch Pierre Goubert wissen, fiir das
Verstandnis der Sozialgeschichte des Dorfes im Dreizelgengebiet von grundlegen-
der Bedeutung ist.'* Lange Zeit ist die Landbevolkerung in oberflichlicher Art
mit den Bauern gleichgesetzt worden, und auch viele Historiker unserer Zeit
haben nicht erkannt, dass es ausser Bauern, die von ihren Gutern leben konnten,
noch eine weitere Schicht von dorflichen Menschen gab, die zu wenig Land
besassen, um ihre Familie zu ernihren und dazu einen Nebenerwerb brauchten.'”
Die Auswertung der Haushaltliste von Bolligen hat ergeben, dass in der Schicht
der Verkiufer/Selbstversorger fiir den FEigenverbrauch mit einem mittleren
Netto-Vorrat von 4 Miitt (320 kg) pro Person gerechnet werden muss. Multipli-
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zieren wir in der Liste von Sternenberg diese Werte mit der Anzahl der Personen
in der entsprechenden Gruppe und zdhlen wir die fiir den Verkaul besimmten
Mengen dazu, fuhrt dies auf die geschatzte Netto-Produktion fir die Gruppe der
Verkidufer/Selbstversorger. Die Differenz zur gesamten Netto-Ernte kann auf die
Schicht der Kadufer umgelegt werden. Das daraus resultierende einfache «Zwei
Schichten Modell» vermittelt einen ersten Eindruck von der sozialen Topografie.
In der Kirchgemeinde Oberbalm reichte der Vorrat bei einem angenommenen
Eigenkonsum von 4 Mutt nicht einmal fur die Schicht der Verkdufer. Dies deutet
darauf hin, dass in dieser schon zur Zone der Feldgraswirtschaft im hoheren
Mittelland gehorenden Kirchgemeinde Kartoffeln und Milchprodukte teilweise
an Stelle des Getreides getreten waren.

Grafik 7: Soziale Vertetlung des Vorrats, Landgericht Sternenberg, Rirchgememnde Bolligen
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Gralik 7 veranschaulicht die angenommene Verteilung des Vorrats auf die
beiden Schichten: Weitgehend ausgeglichen war das Verhaltnis nur gerade in
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Frauenkappelen/Muhleberg." In allen dbrigen Gemeinden scheinen soziale
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Kontraste auf, am deutlichsten in den stadtnahen Kirchgemeinden Bimphz und
Bolligen. In Biimpliz hatte ein Hausvater aus der Unterschicht 1757 zwischen 700
und 850 kg Getreide zu beschaffen, um die minimale Erndhrung einer
fiinfkoptigen Familie mit 200 kg pro Kopf sicherzustellen. Das Ernidhrungsgefille
zwischen Bauern und Taunern war fur einen aufmerksamen Betrachter wie den
Bumplizer Pfarrer Samuel Suter schon in der korperlichen Erscheinung fassbar:
«... der underschied zwischen denen, die den Landbau treiben, und den
handwerkeren fallt bey den Musterungen vorziglich in die augen; die den
Landbau treiben, sind wohlgewachsene und starke letithe, da hingegen die
handwerker underm Gewehr eine diinne und schlechte figur machen; starke
letithe zetigen starke kinder, stihlsizer sind in ansehen der kinderen mehrentheils
knopf=macher».'""" Wir wissen heute, dass sich das Koérperwachstum eines Kindes
nach den Erndhrungsverhiltnissen richtet. Je schlechter die Erndhrung (qualitativ
und quantitativ), desto starker bleibt das Wachstum zuriick und desto kleiner ist
der Nahrungsbedarf. Die durchschnittlich erreichte Endgrosse im Erwachsenen-
alter glt als zuverlissiger Indikator der langfristigen Erndahrungserfahrung, nicht
nur der betreffenden Individuen selbst, sondern auch ihrer Eltern und Gross-
eltern.'*?

4.2 In der Kurchgemeinde Bolligen

Am Beispiel der grossen stadtnahen Kirchgemeinde Bolligen konnen wir die bei
der Speichervisitation erhobenen Angaben nach Haushalten aufschlisseln und
zum Besitz an angebautem Ackerland in Bezichung setzen. Anhand dieser
Angaben lisst sich das Zwei-Schichten-Modell -~ Kaufer und Selbstversorger/
Verkidufer — welches eine grobe Typisierung der Verhiltnisse in Sternenberg
erlaubt hat, zu emnem Vier-Schichten-Modell erweitern, indem die den Zeitgenos-
sen geldufige soziale Trias von Taunern, Selbstversorgern und Vollbauern'™ um
die Klasse der Landlosen erweitert wird, deren Entdeckung der Pauperismus-
Literatur seit den 1820er Jahren vorbehalten blieb. Christian Simon hat ein
solches Vier-Schichten-Modell bei seiner Untersuchung der Volkszdhlung von
1774 im Baselbiet verwendet.'*

Grafik 8 stellt die mittlere Haushaltsgrosse und den Umfang des Getreidevor-
rats in Abhédngigkeit von der Aussaatflache dar. Dabei ist die Schicht der Tauner
zur grafischen Verdeutlichung der Zusammenhinge zusatzlich in Kleinbauern
und Zwergbetriebe aufgegliedert worden. Erwartungsgemaiss besteht zwischen
der Aussaatfliche und dem Vorrat ein enger Zusammenhang.'” Anhand dieses
Beispiels zeigt sich, dass dem Umfang des Lebensmittelvorrats in einer vorindu-
stricllen, landlichen Gesellschaft die Qualitat eines sozialen Indikators zugeschrie-
ben werden kann. Im Selbstverstandnis der Zeitgenossen kam thm, wie dies etwa
Gotthelf in seinen Schilderungen von stattlichen Hofen zeigt, durchaus auch die
Rolle emnes Statussymbols zu.
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Grafik 8: Haushaltsgrisse und Vorral nach Grundbesitz 1757, Rirchgemeinde Bolligen
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Unverkennbar ist auch die enge Beziehung zwischen der durchschnittlichen
Haushaltgrésse und dem Halt des angebauten Ackerlandes': weniger als
4,5 Personen zihlten diec Haushalte der landlosen Armen, zwischen 4,5 und
5 Personen bewegte sich die Haushaltgrosse der Zwergbetriebe, zwischen 5 und
6 Personen jene der Kleinbauern, zwischen 6 und 7 Personen jene der Selbstver-
sorger, wihrend in den Vollbauern-Betrieben mit mehr als 5 ha Aussaatflache
durchschnittlich 9,2 Personen am Tisch sassen.'"’

Die Haushaltgrosse wurde im wesentlichen durch o6konomische Zwinge ge-
steuert. Jeder Haushalt hatte zwischen «Boden» und «Arbeit» ein dynamisches
Gleichgewicht zu finden. Wo zu wenig Boden vorhanden war, mussten tiberfliis-
sige Esser frithzeitig freigesetzt werden. Auf den grossen Betrieben andererseits
reichten die familieneigenen Arbeitskrifte nicht aus, um den vorhandenen Boden
zu bewirtschaften, weshalb Tauner und Dienstboten angeheuert wurden.'* Der
daraus entspringende Bedarf an Bargeld bedingte, dass ein Teil des Getreides
vermarktet wurde. Im selbstversorgenden «Familienbetrieb» standen sich Boden
und Arbeit gleichgewichtig gegentiber. Der vorhandene Boden reichte aus, um
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Grafik 9: Nettovorrat und Marktvolumen nach Grundbesitz 1757, Rirchgemeinde Bolligen
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Datenbasis: Tabelle 10, Anhang

die Mitglieder des «ganzen Hauses» zu erndhren, und es waren geniigend Hinde
vorhanden, um ihn bedarfsdeckend zu bewirtschaften.

Grafik 9 setzt die numerische Stirke der sozialen Schichten zu threm Besitz am
gesamten Vorratsvolumen und am Marktanteil in Bezichung: Ein Drittel der
Einwohnerschaft gehorte der untersten Schicht der Besitzlosen an, die iber
keinerlei Vorrite verfiigten. In den Zwergbetrieben mit weniger als einer Hektare
angebautem Ackerland reichte die Ernte kaum einen halben Monat. Zusammen
machten diese beiden Gruppen knapp 50% der Bevélkerung aus. Es handelt sich
um jene Haushalte, die in den Worten Pfarrer David Emanuel Fasnachts «bloss
ihren tiglichen Verdienst und Unterhalt haben». Er beziffert sie auf «ungefiahr
die Halfte der Gemeind»'*, was sich mit unseren Ergebnissen deckt. Be1 den
beiden untersten Schichten handelt es sich also um jene, die von der Hand in den
Mund lebten. Unter dem Begriff Tauner oder Tagwner™ werden all jene
Haushalte subsumiert, die nicht gentigend Kulturland besassen, um bei durch-
schnittlichen Ernten den Nahrungsmittelbedarf ihres «ganzen Hauses» aus
eigener Produktion sicherzustellen. Sie waren somit temporir auf Zusatzverdienst
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angewiesen, sel es als «Professionisten»'”! oder als Tagelohner auf den Giitern der
Vollbauern-Betriebe. In diese Kategorie wurden Haushalte mit einer Aussaat-
fliche von 12 ha eingeordnet, was einer Betriebsflache von 3-4 ha entspricht und
die Selbstversorgung fiir 5,5 Personen sicherstellte (vgl. Tab. 4). Der Ubergang
von der Kategorie der «Selbstversorger» zu jener der Vollbauern ist fliessend. Es
bleibt hervorzuheben, dass diese beiden Schichten rund ein Funftel der Bevolke-
rung ausmachten, aber mit 86% den Lowenanteil des Getreidevorrats besassen.
Die 54 Betriebe mit mehr als 4 ha Ackerflache, von denen wir annehmen konnen,
dass es sich um Vollbauernstellen mit gentigend eigenem Zugviech handelte,
huteten 53% des Nettovorrats und vereinigten 69% des Marktvolumens in ihrer
Hand. Thnen entstammten die Dorfmagnaten, «les cogs du village», welche die
dorflichen Amter monopolisierten', die Zehnten einzogen und die wenigen
landlichen Amtstrager stellten, deren sich Bern bei seiner Verwaltung bediente.
Die herrschaftliche Abschipfung von Abgaben und Steuern, dies 1st hervorzuheben, war im
internationalen Vergleich nicht nur gering, sondern konzentrierle sich auf die
leistungsfahige Schicht der Selbstversorger und Vollbauern."? Sie trug somit kaum dazu bei,
dic Krisenempfindlichkeit der Unterschichten zu vergrossern, wie dies Markus
Mattmuller am Beispiel der Hungerkrise von 1770/71 fur die Basler Landschaft
postuliert.””" Die beiden reichsten Landgititer waren in der Hand von regiments-
fahigen Burgern: einen Vorrat von mehr als 55 Miitt (etwa 4200 kg) wies Landvogt
Emanuel Morlot, der Besitzer des Rothaus-Gutes aus'’; nur 5 Miitt weniger sein
Schwager Johann Rudolf Tscharner, der Eigentimer des Wegmiihle-Guts'.
Anhand einer umfassenden Auswertung der Vorratsenquéte von 1847" und
einer Anzahl von Katastern aus den Amtern Biiren und Konolfingen' hat sich
ergeben, dass die Besitzverhiltnisse in Bolligen fir das gesamte bernmische
Mittelland als reprasentativ betrachtet werden durfen.

Anhand der fir Bolligen vorliegenden detaillierten Daten soll versucht werden,
den Typus des Selbstversorgerbetriebs grossenmassig gegen die Taunerwirtschaften
abzugrenzen. Aufgrund der engen Bezichung zwischen Vorrat und Ackerflache™
lasst sich errechnen, dass in Bolligen 1757 fiir die Erndhrung eines Menschen mit
250 kg pro Jahr je nach dem angenommenen Ertragsfaktor 0,38 ha bis 0,32 ha
Ackerland bestellt werden mussten. Von dieser Aussaatflache aus wird mittels
einer Modellrechnung auf die gesamte Betriebsfliche geschlossen: Dabe1 wird
angenommen, dass ein Drittel des Ackerlandes im Turnus brachgelegt wurde.
Aufgrund des Katasters von 1774 wird von einem Griinlandverhiltnis'®' von
24:1 ausgegangen. Um von den Verhaltnissen des Einzeljahres 1757 zu
abstrahieren, wird zusitzlich zum Ertragstaktor von 1:3,7 ein solcher von 1:5
cingesetzt, der den Verhiltmissen im «Normaljahm besser entsprechen dirfte
(Tab. 4).



Tabelle 4: Modellrechnung des Selbstversorger-Betriebes von Bolligen

Basis: Pro-Kopf-Konsum von 250 kg Getreide
Haushaltgrosse 5,5 Personen
Verhaltnis Acker- zu Wiesland 2.,4:1

Ertrags- Ackerland Wiesland total
faktor Saatflache brach total

ha ha ha ha ha
8.7 1 1,0 31 1,3 4 4
1:5,0 1,7 0,9 2,6 1,1 3,7

inkl. Futter fur Pferde

Wird von diesen Voraussetzungen ausgegangen, dann durfte ein Selbstversor-
ger-Betrieb 1m bernischen Mittelland vier Hektaren umfasst haben. Es 1st dies der
Wert, mit welchem Labrousse fiir das Frankreich von 1815 rechnet.'? Markus
Mattmiiller kommt fiir das schweizerische Mittelland 1im 18. Jahrhundert auf drei
Hektaren'”, allerdings mit einem unrealistisch hohen Ertrag von 16,7 dz und
einem Ertragsverhidltnis von 1:6 auf der gesamten Anbaufliche. Dies ist ein
Niveau, welches im Kanton Bern von Durchschnittsbetrieben erst gegen die Mitte
des 19. Jahrhunderts erreicht wurde. Im weiteren veranschaulicht das Beispiel
(Tab. 4), dass der Selbstversorgungsgrad eines Betriebes nach den Launen der
Witterung jahrlich innerhalb einer Bandbreite fluktuierte, die genauer zu
ermessen der kunftigen Forschung vorbehalten bleiben muss.

5. Fazit

Abschliessend soll auf die eingangs aufgeworfene Frage nach der wirtschaftlichen
und der sozialen Bedingtheit des «Plafonds» zurtickgeblendet werden:

Das der Argumantation der Historiker-Demographen implizit oder explizit
zugrundeliegende Denkmodell der theoretischen oder «malthusianischen» Tragfihigkert
lasst sich aufgrund mangelnder Information empirisch nur schwer abstiitzen.
Erforderlich 1st, wie am vorliegenden Beispiel gezeigt worden ist, eine kritische
Masse an vernetzbaren lokalen und regionalen Detaildaten aus dem agrarischen,
dem demographischen und dem sozialen Bereich. Fir das nicht am Plafond
liegende Landgericht Sternenberg ist der Befund eindeutig: Nach dem obgenann-
ten Kriterium war der Nahrungsspielraum um 1760 nicht ausgeschopft. Die Pro-
Kopf-Produktion hitte sogar ausgereicht, um nach heutigen Kriterien den
Mehrbedarf der Manner fir Schwerarbeit abzudecken. Auf der Ebene der
Kirchgemeinden lassen sich dagegen erhebliche Unterschiede im Niveau der
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Bedarfsdeckung feststellen, die erwerbsstrukturell (Anteil Heimarbeiter) oder
naturraumlich (Anteil Ackerland) bedingt sind und zum Teil uber den Markt
ausgeglichen wurden.

Wird das Problem der Tragfahigkeit schichtspezifisch auf der Ebene des
Haushalts angegangen, treten markante Kontraste hervor. Am Beispiel von
Bolligen ist gezeigt worden, dass rund die Hilfte der Bevolkerung am Rande des
Existenzminimums balancierte, wahrend in den Speichern der hablichen Bauern
und Grundbesitzer gentigend Getreide lagerte, um auf der Basis einer egalitaren
Verteilung die gesamte Bevolkerung ausreichend zu ernidhren. Diese Situation ist
fiir das bernische Mittelland als ganzes reprisentativ.'” Sie bestatigt die dem
Sozialhistoriker wohlbekannte Tatsache, dass « I'ragfihigkeit» stets mehr sozial als
okonomisch bedingt ist. In diesem Sinne ist das in demographischen und
okohistorischen Studien haufig unreflektiert verwendete malthusianische Denk-
muster kritisch zu hinterfragen.

191



	Versorgung und agrarische Tragfähigkeit

